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essanten Winterübuugen eine unbedingt
zuverlässige Probe auf die Brauchbarkeit des betreffenden

Materials. Es sind sieben fahrbare
Feldküchen und drei Divisionsbrückenwagen zu den
Versuchen herangezogen.
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Ausland.
Frankreich. Neue Bestimmungen über die

Beförderung der Offiziere des Beurlaubtenstandes
schreiben vor: Die Unterleutnants der

Reserve und des Territorialheeres werden vier Jahre nach
ihrer Ernennung zu Leutnants befördert, unter der
Bedingung jedoch, dass sie in jenem Dienstgrade zwei
Uebungen durchgemacht haben: bei denjenigen unter
ihnen, welche verabschiedete Unteroffiziere sind, erfolgt
die Beförderung schon nach zwei Jahren und einmaliger
Einziehung zn einer Dienstleistung. Alle können zum
Kapitän aufrücken, wenn sie sechs Jahre Oberleutnants
gewesen sind und als solche drei Uebungsperioden vollendet
haben. Kapitäne, welche vorher der aktiven Armee
angehört haben, können Bataillons- oder Eskadronchefs
werden, wenn sie den nächstniederen Dienstgrad sechs
Jahre lang iunegehabt haben und in dieser Zeit dreimal
zu Uebungen eingezogen gewesen sind: wenu sie vorher
im aktiven Heere Kapitäu gewesen sind, so genügt eine
Uebung. Frühere Eskadronchefs der Artillerie (Majore)
dürfen, wenu sie diesen Dienstgrad wirklich bekleidet
und eiup Uebung durchgemacht haben, zu Oberstleutnants
befördert werden. Prüfungen finden in Zukunft nicht
mehr statt. Militär-Wochenblatt.

Das neue japanische Exerzierreglement für die Infanterie
ist bei Mittler & Sohn in Berlin in deutscher
Uebersetzung erschienen. Format und Druck sind dem
deutschen Reglement nachgebildet, so dass ein Vergleich
der beiden Dienstvorschriften erleichtert ist. Die
Uebereinstimmung in der Gliederung des Stoffes und die grosse
Aebnlichkeit des Inhalts lassen sich leicht feststellen
und die Besonderheiten schnell herausfinden. In letzterer
Hinsicht ist namentlich auf die Abschnitte 177 und 244:
Nachtgefechte, 254 : Ausbau von Angriffsstellungen und
Ausrüstung der Sturmabteilungen beim Angriff auf stark
befestigte Feldstellungen, zu verweisen. Das japanische
Reglement ist noch kürzer als das deutsche von 1906,
113 Seiten gegen 131. Die Uebersetzung wird als
vortrefflich bezeichnet Der Preis beträgt nur 1 Mark
40 Pfennig.
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